
Öffentliche Ausschreibung 
Die Stadt Aalen, Hochbauamt, Marktplatz 30,73430 Aalen, (Telefon 07361/52- 

1610, Telefax 52-1913) schreibt nach § 17 Nr. 1 VOB/A aus: 

Realschule Unterkochen, Kutschenweg 27 
Elektroakustische Übertragungsanlage (ELA) 

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: 8 € für 2 LV inkl. Porto 
Beginn der Arbeiten: Montag, 25. März 2002 
Das Entgelt wird nicht zurückerstattet. 
Die Verdingungsunterlagen können bei der Stadt Aalen, Hochbauamt Zimmer 602, 
unter der oben genannten Adresse ab sofort angefordert/eingesehen/abgeholt werden. 
Einreichung der Angebote: Die Angebote sind an das Amt für Bauverwaltung und 
Immobilien, Marktplatz 30, Zimmer 404,73430 Aalen zu richten. 
Bei der Eröffnung dürfen anwesend sein: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten. 
Eröffnung der Angebote: Dienstag, 19. Februar 2002, 10.20 Uhr, 4. Stock, Zimmer 
409, Marktplatz 30, Aalen. 
Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme, Gewährleistungs¬ 
bürgschaft, 3 % der Abrechnungssumme bei einer Auftragssumme von über 40.000 €. 
Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen. 
Die Eignung des Bieters ist nachzuwejsen durch die Mitgliedschaft in der Berufsgenos¬ 
senschaft. 
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: Dienstag, 26. März 2002 
Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regierungs¬ 
präsidium Stuttgart, Postfach 800709, 70507 Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 70565 
Stuttgart. 

Öffentliche Ausschreibung 
Die Stadt Aalen, Hochbauamt, Marktplatz 30,73430 Aalen, (Telefon 07361/52- 

1610, Telefax 52-1913) schreibt nach § 17 Nr. 1 VOB/A aus: 

Sporthalle Unterkochen, Waldhäuser Strasse 102 
Austausch von 35 Türblättern 

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: 8 € für 2 LV inkl. Porto 
Beginn der Arbeiten: Montag, 15. April 2002 
Das Entgelt wird nicht zurückerstattet. 
Die Verdingungsunterlagen können bei der Stadt Aalen. Hochbauamt Zimmer 602, 
unter der oben genannten Adresse ab sofort angefordert/eingesehen/abgeholt werden. 
Einreichung der Angebote: Die Angebote sind an das Amt für Bauverwaltung und 
Immobilien, Marktplatz 30, Zimmer 404,73430 Aalen zu richten. 
Bei der Eröffnung dürfen anwesend sein: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten. 
Eröffnung der Angebote: Dienstag, 19. Februar 2002, 10.15 Uhr, 4. Stock, Zimmer 
409, Marktplatz 30, Aalen. 
Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme, Gewährleistungs¬ 
bürgschaft, 3 % der Abrechnungssumme bei einer Auftragssumme von über 40.000 €. 
Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen 
V ertragsbedingungen. 
Die Eignung des Bieters ist nachzuweisen durch die Mitgliedschaft in der Berufsge¬ 
nossenschaft. 
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: Dienstag, 26. März 2002 
Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regierungs¬ 
präsidium Stuttgart, Postfach 800709,70507 Stuttgart, Ruppmannstraße 21, 70565 
Stuttgart. 

Öffentliche Ausschreibung 
Die Stadt Aalen, Organisationsamt, Marktplatz 30,73430 Aalen, (Telefon: 07361/ 

52-1349, Telefax: 52-3348, ab 18. Februar 2002: Telefon: 07361/52-1219, 
Telefax: 52-3219) schreibt auf Grundlage der VOL aus: 

EDV-Zubehör - Verbrauchsgüter 

Frist für die Ausführung: Die Abnahme erfolgt in Form von Teillieferungen. 
Verdingungsunterlagen: Die Verdingungsunterlagen können bei der Stadt Aalen, 
Organisationsamt, Marktplatz 30, Zimmer 332 C, Telefon: 07361/52-1349, Telefax: 
07361/52-3348 (ab 18. Februar 2002: Zimmer 219, Telefon: 07361/52-1219, Tele¬ 
fax: 52-3219) angefordert werden. 
Entschädigung für Verdingungsunterlagen: 5 € zuzüglich 3 €/Exemplar bei Ver¬ 
sand. Das Entgelt wird nicht zurückerstattet. 
Einreichung der Angebote: Die Angebote sind an das Amt für Bauverwaltung und 
Immobilien, Marktplatz 30, Zimmer 404,73430 Aalen zu richten. 
Eröffnung der Angebote: Mittwoch, 27. Februar 2002,10 Uhr, Zimmer 409, Markt¬ 
platz 30, Aalen. 
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: Mittwoch, 20. März 2002. 

Austräger/in gesucht! 

Die Stadtwerke Aalen suchen zum 15. Februar 2002 
eine/n neue/n Austräger/in für die Kundenzeitschrift 
Miteinander im Gebiet 

Stadtwerke 
Aalen GmbH 

Zochental 

Anzahl derzeit: 800 Stück 

Aufgrund der Regelung der geringfügigen Beschäftigung 
ist die Tätigkeit besonders interessant für Schüler/-innen, 
Studenten und Studentinnen sowie Hausfrauen. 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Wagner, Telefon 
(0 73 61)9 52 - 1 31. 

Öffentliche Ausschreibung 
Die Stadt Aalen, Hochbauamt, Marktplatz 30,73430 Aalen, (Telefon 07361 /52- 

1609,Telefax 52-1913)chreibtnach§ 17Nr. 1 VOB/Aaus: 

Gebäude Ebnater Hauptstrasse 31, Aalen-Ebnat 
(fr. Schillerschule) 

nachfolgende Gewerke: 
1. Gerüstarbeiten (ca. 530 qm) 
2. Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten (ca. 300 qm) 
3. Flaschnerarbeiten 

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: je 8 € für 2 LV inkl. Porto 
Beginn der Arbeiten: Donnerstag, 2. Mai 2002 
Das Entgelt wird nicht zurückerstattet. 

Die Verdingungsunterlagen können bei der Stadt Aalen, Hochbauamt Zimmer 602, 
unter der oben genannten Adresse ab sofort angefordert/eingesehen/abgeholt werden. 

Einreichung der Angebote: Die Angebote sind an das Amt für Bauverwaltung und 
Immobilien, Marktplatz 30,Zimmer 404,73430 Aalen zu richten. 

Bei der Eröffnung dürfen anwesend sein: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten. 

Eröffnung der Angebote: Dienstag, 19. Februar 2002,10 Uhr Gerüstarbeiten, 10.05 
Uhr Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten, 10.10 Uhr Flaschnerarbeiten, 4. Stock, Zim¬ 
mer 409, Marktplatz 30, Aalen. 

Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme, Gewährleistungs¬ 
bürgschaft, 3 % der Abrechnungssumme bei einer Auftragssumme von über 40.000 €. 

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen. Die Eignung des Bieters ist nachzuweisen durch die Mitglied¬ 
schaft in der Berufsgenossenschaft. 

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: Dienstag, 19. März 2002 

Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regierungs¬ 
präsidium Stuttgart, Postfach 800709,70507 Stuttgart, Ruppmannstraße 21,70565 
Stuttgart. 

Öffentliche Ausschreibung 
Die Stadt Aalen, Tiefbauamt; Marktplatz 30,73430 Aalen (Tel.: 07361/52-1302, 

Fax: 52-1903) schreibt nach § 17 Nr. 1 VOB/A aus: 

Erweiterung des Gewerbegebiets Geißberg 
in Aalen-Waldhausen; 

Erschließung 1. BA 

Art und Umfang der Leistung: 

Gewerk 1: Kanalbau 
Oberbodenabtrag 
Erdarbeiten für Kanal DN 200 - 600 und Notauslass 
Verfüllen mit Splitt/Siebschutt 
Stahlbetonkanal DN 300/400 und 600 
Steinzeugkanal DN 150/200/250 für Hausanschlüsse 
und Straßenabläufe 
Steinzeugkanal DN 300/DN 400 
Stahlbeton-Fertigteilschächte DN 1200 
Beton B 35 für Notauslass 
Dichtigkeitsprüfungen der Kanäle und 
Hausanschlussleitungen 

ca. 440 cbm 
ca. 1.235 cbm 
ca. 1.095 cbm 
ca. 70 m 

ca. 140 m 
ca. 175 m 
ca. 10 Stk. 
ca. 15 cbm 

ca. 390 m 

Gewerk 2: Erweiterung Versorgungsleitungen Wasser + Gas 
Erdarbeiten für Wasser- und Gasleitung ca. 305 cbm 
Verfüllen mit Splitt/Siebschutt ca. 180 cbm 
Hydrantenschächte DN 1200 ca. 2 Stk. 
Öffnungen in bestehende Hydrantenschächte ca. 7 Stk. 
Kabelschutzrohre DN 100 ca. 215 m 

Gewerk 3: Umlegung Härtsfeld-Albuch-Wasserleitung 
Erdarbeiten für Umlegung Wasserleitung ca. 465 cbm 
Verfüllen mit Splitt/Siebschutt ca. 170 cbm 

Gewerk 4: Strassenbau Grundausbau 
Erdarbeiten 
Füllmaterial für Bodentausch 
Provisorische Mulde b = 1,50 m, t = 0,30 m 
VollsickerieitungDN 100 
Straßenabläufe mit Aufsatz 
Asphaltaufbruch 
Frostschutzschicht (KFT) 
Asphalttragschicht 

880 cbm 
250 cbm 
140 m 
230 m 

9 Stk. 
210 qm 

ca. 1.100 cbm 
ca. 1.580 qm 

ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 
ca. 

Frist der Ausführung: Baubeginn: Montag, 22. April 2002 
Bauende: Donnerstag, 15. August 2002 

Die Verdingungsunterlagen können bei der Stadt Aalen, Tiefbauamt, Zimmer 304 un¬ 
ter dero. g. Adresse ab Mittwoch, 6. Februar 2002 angefordert/eingesehen werden. 

Entschädigung für Verdingungsunterlagen: 20 € zuzügl. 3 €/Exemplar + Disket¬ 
te bei Versand. Das Entgelt wird nicht zurück erstattet! 

Einreichung der Angebote: Die Angebote sind an das Amt für Bauverwaltung und 
Immobilien, Marktplatz 30, Zimmer 404,73430 Aalen, zu richten. 

Bei der Eröffnung dürfen anwesend sein: Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten. 

Eröffnung der Angebote: Mittwoch, 20. Februar 2002, 10.15 Uhr beim Amt für 
Bauverwaltung und Immobilien, Rathaus, 4. Stock, Zimmer 409. 

Sicherheiten: Vertragserfüllungsbürgschaft 5 % der Auftragssumme, Gewährleistungs¬ 
bürgschaft 3 % der Abrechnungssumme. 

Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen 
Vertragsbedingungen. Die Eignung des Bieters ist nachzuweisen durch dieMitglied- 
schaft in der Berufsgenossenschaft. 
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: Freitag, 5. April 2002 
Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße: Regierungs¬ 
präsidium Stuttgart, Postfach 80 07 09, 70507 Stuttgart, Ruppmannstr. 21, 70565 
Stuttgart. 

Faschings¬ 
pause 
Wertstoff-Mobile 
und Wertstoff-Höfe 
geschlossen 
Am Rosenmontag, 11. Febmar, und am Fa¬ 
schingsdienstag, 12. Februar, fallen die 
Touren der Wertstoff-Mobile aus. 
Die Wertstoff-Höfe haben am Faschings¬ 
dienstag nachmittags geschlossen. Am 
Vormittag und am Rosenmontag sind sie 
zu den gewohnten Zeiten geöffnet. 
Die Entsorgungszentren Ellert und Reute- 
hau sowie die Erdaushub- und Bau¬ 
schuttdeponie Herlikofen machen keine 
Faschingspause. 

GOA verschickt 
Gebührenbescheide 2002 
Die Haushalte im Ostalbkreis erhalten ab 
dem 15. Februar ihre Gebührenbescheide 
mit den Gebührenmarken sowie Sperrmüll¬ 
und Schrottkarten für das laufende Jahr. 
Gebührenmarken sind rechteckig und müs¬ 
sen auf die Müllbehälter aufgeklebt wer¬ 
den. ln Verbindung mit einer passenden 
Banderole oder Leerungswertmarke ist der 
Behälter dann ordnungsgemäß für die Ab¬ 
fuhr im Jahr 2002 ausgerüstet. Stichtag ist 
Dienstag, 2. April. Dann müssen alle be¬ 
reitgestellten Eimer die neue Gebühren¬ 
marke 2002 vorweisen, sonst können sie 
nicht geleert werden. 
Für die alten Entsorgungs-Schecks, also die 
Sperrmüll- und Schrottkarten des Jahres 
2001, gilt ein anderer Stichtag. Sie sind bis 
zum Sonntag, 31. März gültig. Das gilt für 
Selbstanliefe-rungen ebenso wie für die Ab¬ 
holung (Datum des Poststempels). 
Für Rückfragen ist auf den Gebühren¬ 
bescheiden die Durchwahlnummer des je¬ 
weils zuständigen Sachbearbeiters angege¬ 
ben. 

Zu verschenken: 
Kinderwagen “Toutania Quattro”, 1 Baby¬ 
safe, 1 Autokindersitz beide “Stor- 
chenmühle”, Telefon: 07361/32994; 
Verschiedene Jenaglasschalen, Telefon: 
07361/64285; 
1 Hasenstall, 1 Vogelkäfig, Telefon: 07361/ 
44766; 
1 Schneiderpuppe, verstellbar, Telefon: 
07361/31553; 
Flohmarktartikel, Telefon: 07361/76899; 
1 Aquarium-Unterschrank (80/35/60), 1 
Aquarium-Abdeckung (80/35), 2 Leucht¬ 
röhren, Telefon: 07361/43171 ab 16 Uhr; 
1 Couchtisch, Eiche rustikal, 1 Sessel beige, 
Telefon: 07361/33882; 
1 Kleintierstall, Telefon: 07366/919035. 
Wenn auch Sie etwas zu verschenken 
haben, dann richten Sie Ihr Angebot bis 
Fr,, 10 Uhr an die Stadtverwaltung Aa¬ 
len, Tel. 07361/52-1130. Nur Angebote 
aus dem Stadtgebiet Aalen werden ver¬ 
öffentlicht! 

Herausgeber: 
Stadt Aalen - Presse- und 
Informationsamt - Marktplatz 30, 
73430 Aalen, 
Telefon: (0 73 61)52-11 30, 
Telefax: (0 73 61)52 19 02. 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Oberbürgermeister Ulrich Pfeifle 
und Pressereferent Günter Ensle. 
Druck: 
Süddeutscher Zeitungsdienst 
73430 Aalen, Bahnhofstraße 65. 
Erscheint wöchentlich mittwochs. 



Amtsblatt der Stadt Aalen 

Stadt Aalen 

. Mittwoch, 
6. Februar 2002 

Ausgabe Nr. 6 

Öffentliche Bekanntmachungen 
Bebauungspläne 

Simmisweiler Straße 
Aufstellung eines Bebauungsplanes 
' 'Nördlich der Simmisweiler Straße'' im 
Planbereich 20-04, Plan Nr. 20-04 in 
Aalen-Waldhausen und einer Satzung 
über örtliche Bauvorschriften für das 
Bebauungsplangebiet Plan Nr. 20-04 
Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat in sei¬ 
ner Sitzung am 29.11.2001 die Aufstellung 
eines Be-bauungsplanes für das Gebiet 
"Nördlich der Simmisweiler Straße", Plan 
Nr. 20-04 und einer Satzung über örtliche 
Bauvorschriften für das Bebauungsplan¬ 
gebiet Plan Nr. 20-04 beschlossen. 
Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung werden die Bürger am Montag, 
18. Februar 2002 um 17 Uhr in der 
Gemeindehalle Waldhausen, 73432 Aalen- 
Waldhausen unterrichtet. 
Interessierten Bürgern wird dabei Gelegen¬ 
heit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Windkraftanlagen Waidhausen 
Aufstellung eines Bebauungsplanes 
"Bereich für Windkraftanlagen nörd¬ 
lich von Waldhausen" in den Plan¬ 
bereichen 26 und 27, Plan Nr. 26-01 und 
einer Satzung über örtliche Bauvor¬ 
schriften für das Bebauungsplangebiet 
Plan Nr. 26-01 
Der Gemeinderat der Stadt Aalen hat in 
seiner Sitzung am 29.11.2001 die Aufstel¬ 
lung eines Bebauungsplanes "Bereich für 
Windkraftanlagen nördlich von Wald¬ 
hausen" in den Planbereichen 26 und 27, 

- Dezernat II - 
gez. Steinbach, Bürgermeister 

Plan Nr. 26-01 und einer Satzung über ört¬ 
liche Bauvorschriften für das Bebauungs¬ 
plangebiet Plan Nr. 26-01 beschlossen. 
Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung werden die Bürger am Montag, 
18. Februar 2002 um 18 Uhr in der 
Gemeindehalle Waldhausen, 73432 Aalen- 
Waldhausen unterrichtet. 
Interessierten Bürgern wird dabei Gelegen¬ 
heit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Bürgermeisteramt Aalen 
- Dezernat II - 
gez. Steinbach, Bürgermeister 
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Hahnenbergstraße 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
"Nördlich der Hahnenbergstraße" im 
Planbereich 10-05, Plan Nr. 10-05/3 vom 
15.06.2001/25.09.2001/16.10.2001 in 
Aalen 
Aufgrund von § 10 des Baugesetzbuches 
und § 74 der Landesbauordnung in Ver¬ 
bindung mit § 4 der Gemeindeordnung hat 
der Gemeinderat Aalen am 24.01.2002 den 
Bebauungsplan "Nördlich der Hahnen¬ 
bergstraße" im Planbereich 10-05 in Aalen, 
bestehend aus dem Lageplan mit Textteil 
des Stadtmessungsamtes Aalen vom 
15.06.2001/25.09.2001/16.10.2001, Plan 
Nr. 10-05/3 und der Begründung vom 
15.06.2001/25.09.2001 des Stadtplanungs¬ 
amtes Aalen sowie dem Grünordnungsplan 
vom 15.06.2001/25.09.2001 des Pla¬ 
nungsbüros Ulrike Schnitzler, Aalen ein¬ 
schließlich der für seinen Geltungsbereich 
geltenden örtlichen Bauvorschriften als 
Satzung beschlossen. 
Maßgebend ist der vom Stadtmessungsamt 
Aalen unter dem Datum vom 15.06.2001/ 
25.09.2001/16.10.2001 gefertigte Lage¬ 
plan mit Textteil. 
Der Bebauungsplan enthält auch örtliche 
Bauvorschriften nach § 74 LBO. 
Der Bebauungsplan ist aus dem Flächen¬ 
nutzungsplan entwickelt und bedarf nicht 
der Genehmigung des Regierungsprä¬ 
sidiums Stuttgart gemäß § 10 Abs. 2 
BauGB in der Fassung der Bekanntma¬ 
chung vom 27.08.1997 (BGBl. IS. 2141). 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be¬ 
bauungsplan in Kraft. 
Der Bebauungsplan und die Begründung 
können während der Dienststunden beim 
Stadtmessungsamt Aalen (Rathaus Aalen, 
Marktplatz 30,4. Stock) eingesehen wer¬ 
den. 
Jedermann kann über diesen Plan und des¬ 
sen Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
27.08.1997 (BGBl. IS. 2141) über die frist¬ 
gemäße Geltendmachung etwaiger Ent¬ 
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch diesen Be¬ 
bauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewie¬ 
sen. 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens¬ 
und Formvörschriften des Baugesetz¬ 
buches oder der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg sowie Mängel der 
Abwägung bei der Aufstellung dieses Be¬ 
bauungsplanes nach § 215 BauGB und § 
4 GO werden unbeachtlich, wenn sie in den 
Fällen der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften nicht innerhalb eines Jah¬ 
res und in den Fällen von Mängeln der 
Abwägung innerhalb von 7 Jahren schrift¬ 
lich gegenüber der Stadt geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Ver¬ 
letzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen. Die Unbeachtlichkeit der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvor¬ 
schriften ist nicht gegeben, wenn die Vor¬ 
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung 
sowie über die Bekanntmachung der Sat¬ 
zung verletzt worden sind. 
Aalen, 1. Februar 2002 
Bürgermeisteramt Aalen 
gez. Pfeifle, 
Oberbürgermeister 

Planfeststellungsverfahren Ausbau B 29 ■ Bekanntmachung 
Bundesstraße B 29 
Planfeststellungsverfahren für den Aus¬ 
bau der Bundesstraße B 29 zwischen 
Essingen und Aalen mit landschafts¬ 
pflegerischen Maßnahmen auf den 
Gemarkungen Essingen und Aalen so¬ 
wie Umweltverträglichkeitsprüfung; 
hier: Einleitung des Verfahrens 

Die Bundesrepublik Deutschland -Bundes¬ 
straßenverwaltung-, vertreten durch das 
Regierungspräsidium Stuttgart -Abteilung 

1 

4- hat für das o.g. Straßenbauvorhaben die 
Durchführung eines Planfeststellungsver¬ 
fahrens nach § 17 Bundesfernstraßen¬ 
gesetz -FStrG- in der Fassung der Bekannt¬ 
machung vom 19.04.1994 (BGB1.I,S.854) 
in Verbindung mit § 9 Abs.l S.2 Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung - 
UVPG- in der Fassung der Bekanntma¬ 
chung vom 05.09.2001 (BGB1.LS.2350) 
und §§ 73 ff. Landesverwaltungs¬ 
verfahrensgesetz -LVwVfG- vom 21. 
06.1977 (GB1.S.277) -jeweils in der derzeit 

geltenden Fassung- beantragt. 
Die Planunterlagen (Zeichnungen und Er¬ 
läuterungen) liegen in der Zeit von Mitt¬ 
woch, 13. Februar 2002 bis Dienstag, 12. 
März 2002 - je einschließlich - beim Bür¬ 
germeisteramt Aalen in 73430 Aalen, 
Marktplatz 30, Bauverwaltungsamt, Zim¬ 
mer 402 (4.Stock) während der Dienststun¬ 
den zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Auf der angeschlossenen Planskizze sind 
sowohl der Trassenverlauf der auszubau¬ 
enden Straße als auch die Flächen für Aus¬ 
gleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen 
des Landschaftspflegerischen Be-gleitplan 
(LBP) dargestellt. 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben 
berührt werden, kann bis spätestens zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, 
also bis Dienstag, 26. März 2002, beim 
Bürgermeisteramt oder beim Regierungs¬ 
präsidium Stuttgart -Referat 15-, Rupp- 
mannstr.21 in 70565 Stuttgart (Vaihingen) 
bzw. Postfach 800709, 70507 Stuttgart 
schriftlich oder zur Niederschri ft Einwen¬ 
dungen gegen den Plan erheben. 
Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind 
Einwendungen gegen den Plan ausge¬ 
schlossen - sogenannte Präklusion, § 17 
Abs.4 FStrG. 
Einwendungsschreiben müssen die volle 
Anschrift des Einwenders enthalten. 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 
Personen auf Unterschriftslisten unter¬ 
zeichnet oder in Form vervielfältigter 

Zweckverband Abwasserklärwerk 
_Niederalfingen_ 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2002 
Auf Grund von § 4 Abs. 3 i.V. mit § 81 
Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden- 
Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 
(GesBl. S. 581, zuletzt geändert am 
21.10.93) ergeht folgende Bekanntma¬ 
chung: 
I. Haushaltssatzung des Zweckverbands 
Abwasserklärwerk Niederalfingen für 
das Haushaltsjahr 2002: 
Auf Grund von § 18 des Gesetzes über 
Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i. V. 
mit den §§81 und 79 der Gemeindeord¬ 
nung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 
24.07.2000 (Ges.Bl. S. 581) und § 5 der 
Satzung des Zweckverbands hat die 
Verbandsversammlung am 14. November 
2001 folgende Haushaltssatzung beschlos¬ 
sen: 

§1 
Haushaltsplan 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe 

von 1.725.900 € 
davon im Verwaltungshaushalt 

l.Q41.900€ 
davon im Vermögenshaushalt 

684.000 € 
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 

Kreditaufnahmen in Höhe 
von 250.000 € 
für den Vermögenshaushalt 2002 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungs¬ 
ermächtigungen im Vermögenshaushalt 
2002 in Höhe von 100.000 € 

§2 
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
auf 200.000 € 
festgesetzt. 

§3 
V erbandsumlage 

Die Verbandsumlage nach dem Haushalts¬ 
plan für das Haushaltsjahr 2002 wird vor¬ 
läufig auf 1.129.200 € festgesetzt. Sie 
setzt sich zusammen aus der Umlage im 
Ver-waltungshaushalt mit 695.200 € und 
der Vermögensumlage im Vermögens¬ 
haushalt mit 434.000 €. Sie wird nach den 
§§12 und 13 der Verbandssatzung auf die 
Verbandsgemeinden umgelegt, und zwar 
1. Kosten Aufwendungen des 

Verwaltungshaushaltes 2001 
1.041.900 € 

- darunter Aufwendungen für den 
Treppachsammler 
somit sind 1.041.900 € 
und daraus resultierend eine 
Umlage von 695.200 € 
nach folgendem Schlüssel auf die Ver¬ 
bandsgemeinden 
nach 13 i. V. mit § 12 Abs. 3 der 
Verbandssatzung umzulegen. 

1.1. Einwohner Stand 30.06.2001 

a) Stadt Aalen 
für Fachsenfeld 3 866 Ew 
für Wasseralfingen 12194Ew 
für Hofen 2 273 Ew 

18 333 Ew 

./. nicht angeschlossene Ew 1 406 Ew 
16 927 Ew 

+ Zuschlag f. Industrie Wa. 1 750 Ew 
18 677 Ew 

Summe Aalen = 76,8632 % 
b) Gemeinde Hüttlingen 5 695 Ew 
./. nicht angeschlossene Ew 73 Ew 

5 622 Ew 
Summe Hüttlingen = 23,1368 % 
Aufteilung der Kosten des Verwaltungs¬ 
haushaltes 2002 
a) für Stadt Aalen 
695.200 € x 76,8632 %=534.352,97 € 
b) für Gemeinde Hüttlingen 
695.200 € x 23,1368 %= 160.847,03 € 
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt 

695.200,00 € 
2. Aufwendungen der Umlage des 

Vermögenshaushalts 2002 434.000 € 
Aufteilung Aalen 

81%= 351.540 € 
Aufteilung Hüttlingen 

19%= 82.460 € 
ergibt wieder 434.000 € 

3. Gesamtumlagenanteil für 
a) Verbandsgemeinde Aalen 

nach Ziff. 1.2 534.352,97 € 
nach Ziff. 2.1 351.540.00 € 
Summe Aalen 885.892,97 € 

b) Verbandsgemeinde Hüttlingen 
nach Ziff. 1.2 160.847,03 € 
nach Ziff. 2.1 82.460.00 € 
Summe Hüttlingen 243.307,03 € 
Gesamtsoll 
aller Umlagen 1.129.200,00 € 

Die endgültige Festsetzung der Verbands¬ 
umlage erfolgt nach Feststellung des tat¬ 
sächlichen Jahresaufwands 2002. Auf die 
Umlageanteile werden bis zum Inkrafttre¬ 
ten der jeweiligen Haushaltssatzung Ab¬ 
schlagszahlungen in Höhe von % des je¬ 
weiligen Vorjahresbetrages zum 10.01., 
10.04., 10.07. und 10.10.2002 erhoben (§ 
12 Abs. 6 Verbandssatzung). 
II. Das Regierungspräsidium Stuttgart 
hat mit Erlaß vom 04.01.2002 Nr. 16- 
2207.521/ Abwasserklärwerk Niederal¬ 
fingen die Gesetzmäßigkeit der Haus¬ 
haltssatzung für das Haushaltsjahr 
2002 gemäß § 28 Abs. 1 GKZ i.V.m. § 
121 Abs. 2 GemO bestätigt. 

Der in § 1 Ziff. 2 der Haushaltssatzung auf 
250 000 € festgesetzte Gesamtbetrag der 
Kreditaufnahmen für den Vermögens¬ 
haushalt 2002 wird gemäß § 18 GKZ 
i.V.m. § 87 abs. 2 GemO genehmigt. 
Weitere genehmigungspflichtige Bestand¬ 
teile sind nicht enthalten. 

Der Haushaltsplan ist vom 7. bis einschließ¬ 
lich 15. Februar 2002, ausgenommen an 
Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen, 
während der üblichen Dienststunden auf 
dem Rathaus Aalen, Zimmer 319 und auf 
dem Rathaus Hüttlingen, Zimmer 24 zur 
Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. 

Aalen, 14. November 2001 
gez. Pfeifle 
Verbandsvorsitzender 

gleichlautender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite ein Un¬ 
terzeichner mit Namen und Anschrift als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner zu be¬ 
nennen. Andernfalls können diese Einwen¬ 
dungen unberücksichtigt bleiben. 
Gleichzeitig erhält die Öffentlichkeit Gele¬ 
genheit, sich nach § 9 Abs. 1 UVPG zu den 
Umweltauswirkungen des Vorhabens zu 
äußern. 
Zu den Umweltauswirkungen kann sich 
jeder ohne Einschränkungen äußern, d.h. 
es wird hier keine konkrete/eigene Betrof¬ 
fenheit vorausgesetzt. 
Die gegen den ausgelegten Plan rechtzei¬ 
tig erhobenen Einwendungen und die ein¬ 
gegangenen Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden in einer Erörterungsverhandlung 
am Dienstag, 1 .Oktober 2002, 9 Uhr, in 
der Stadthalle Aalen, Kleiner Saal- Berli¬ 
ner Platz 1 in 73430 Aalen erörtert wer¬ 
den. 
Es wird gebeten, sich diesen Termin vor¬ 
zumerken, da eine Benachrichtigung oder 
Bekanntmachung nicht mehr erfolgen 
wird. 
Die Teilnahme an der Verhandlung ist frei¬ 
gestellt, es kann aber bei Ausbleiben eines 
Betroffenen auch ohne ihn verhandelt wer¬ 
den. 
Vertretung durch einen Bevollmächtigten 
ist möglich, die Bevollmächtigung ist durch 
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, 
die zu den Akten zu geben ist. 

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die 
Planunterlagen, Erhebung von Einwendun¬ 
gen, Teilnahme am Erörterungstermin oder 
Bestellung eines Vertreters (insbesondere 
eines Rechtsanwalts) entstehen, können 
nicht erstattet werden. 

Über die Entschädigung für durch das Vor¬ 
haben in Anspruch genommene Flächen 
wird in der Planfeststellung nur dem Grun¬ 
de nach entschieden. Die Entschädigung 

selbst(z.B. Kaufpreis) wird ggfs, in einem 
gesonderten Entschädigungsverfahren fest¬ 
gesetzt. 
Die Erörterungs verhandlung ist -abgesehen 
von den zur Umweltverträglichkeits¬ 
prüfung gehörenden Sachthemen (§ 9 
U m weltverträgl ichkeitsprülüngsgesetz)- 
an sich nicht öffentlich gemäß § 73 Abs.6 
S.6 in Verbindung mit § 68 Abs.l S.l 
LVwVfG; es ist beabsichtigt, gleichwohl 
insgesamt öffentlich zu verhandeln, sofern 
aus dem Kreis der Beteiligten keine zwin¬ 
genden Gründe für die Nichtöffentlichkeit 
der Verhandlung vorgebracht werden. 
Ein Beteiligter kann aber gern. § 73 Abs.6 
Satz 6 i.V.m. § 68 Abs.l S.4 LVwVfG 
verlangen, daß mit ihm in Abwesenheit 
anderer Beteiligter verhandelt wird, soweit 
er ein berechtigtes Interesse an der Geheim¬ 
haltung seiner persönlichen und sachlichen 
Verhältnisse oder an der Wahrung von 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen gel¬ 
tend macht. 
Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluß 
des Erörterungstermins beendet. 
Über die Einwendungen wird danach durch 
die Planfeststellungsbehörde entschieden. 
Die Zustellung der Entscheidung (Plan¬ 
feststellungsbeschluß bzw. Ablehnung des 
Antrags) an die Einwender kann durch öf¬ 
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunch- 
men sind. 
Vom Beginn der Auslegung des Planes tre¬ 
ten die Anbaubeschränkungen nach § 9 
FStrG und die Veränderungssperre nach § 
9a FStrG in Kraft. 
Darüber hinaus steht der Bundesstraßen¬ 
verwaltung nach § 9a Abs.6a FStrG 
ab diesem Zeitpunkt ein Vorkaufsrecht an 
den vom Plan betroffenen Flächen zu. 

Regierungspräsidium Stuttgart 
PI anfests tel 1 ungsbehörde 
Ruppmannstraße 21 
70565 Stuttgart 
gez. Frank 



Stadt Aalen 
Mittwoch, 

6. Februar 2002 

Ausgabe Nr. 6 

Öffentliche Bekanntmachung« 

Stadtbezirke 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung 

ehrenamtlicher Ortsvorsteherinnen der Stadt Aalen 
Auf Grund von §§ 4 und 19 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württem¬ 
berg in Verbindung mit § 9 Abs. 1 des Ge¬ 
setzes über die Aufwandsentschädigung der 
ehrenamtlichen Bürgermeister und der eh¬ 
renamtlichen Ortsvorsteher hat der Ge¬ 
meinderat der Stadt Aalen am 24.01.2002 
folgende 

Änderung der Satzung über die 
Entschädigung ehrenamtlicher 

Ortsvorsteherinnen 
beschlossen: 

§ 1 
(1) § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
"Die Aufwandsentschädigung wird in ei¬ 
nem vom Hundert-Satz der Höchstbeträge 
der für die ehrenamtlichen Bürgermeister 
geltenden Rahmensätze der Gemeinde¬ 
größengruppe 1 001 bis 2 000 Einwohner 
festgesetzt. 

Sie beträgt für den/die Ortsvorsteherin 
1. der Stadtbezirke Dewangen, Ebnat, 

Fachsenfeld, Hofen und Waldhausen 
monatlich 35 %; 

2. des Stadtbezirks Unterkochen 
monatlich 50 %; 

3. des Stadtbezirks Wasseralfingen 
monatlich 70 

§2 
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend ab 1. 
Januar 2002 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten die entsprechenden 
Bestimmungen der Satzung über die Ent¬ 
schädigung der ehrenamtlichen Ortsvorste- 
her vom 16.01.1992 außer Kraft. 

Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens¬ 
und Formvorschriften der Gemeindeord¬ 
nung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder auf Grund der GemO beim Zustande¬ 
kommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb 1 Jahres seit der Be¬ 
kanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Stadt geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Es gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Be¬ 
kanntmachung der Satzung verletzt wor¬ 
den sind. 

Aalen, 25. Januar 2002 
gez. 
Pfeifle 
Oberbürgermeister 

Veranstaltungen 
Donnerstag, 7. Februar, Rathaussturm, 
Aalener Fasnachtszunft und Bärenfanger 
Unterkochen, Rathaus Aalen, 15 Uhr; 
Sa., 9 ./So., 10. Februar, Internationales 
C-Jugend-Hallenfußballturnier, SV 
Waldhausen, Greuthalle Aalen; 
Antik-Sammler-Markt, Messe-Team- 
Krauss, Stadthalle Aalen, 9 Uhr; 
Sonntag, 10. Februar, Sie zu dritt unter 
einem Apfelbaum, Theater der Stadt Aa¬ 
len, StockZwo im Alten Rathaus, 20 Uhr. 

Kreisjugendring Ostalb 
Freizeitprogramm 2002 
Der Kreisjugendring Ostalb teilt mit, dass 
die Geschäftsstelle im Landratsamt ab so¬ 
fort Anmeldungen für das Freizeitpro¬ 
gramm annimmt. Kinder zwischen 8 und 
13 Jahren können für das Zeltlager Zim¬ 
merbergmühle und die Spielstadt Ober¬ 
kochen angemeldet werden. Für Jugendli¬ 
che von 14 bis 17 Jahren finden internatio¬ 
nale Begegnungen in Aalen, Italien und 
Ungarn statt. Anmeldungen und nähere 
Informationen, Telefon: 07361/503465. 

Termine der Projektgruppen 
In der?. KW (Mo./Di. 
17.45 Uhr, Mi. 20.30 
Uhr) zeigt "Klappe, die 
1." im Kinopark Aalen, 
Die Klavierspielerin, 
(Drama, Österreich/ 
Frankreich, 2001,130 
min. Regie: Michael 
Haneke). Preis der Jury in Cannes 2001 
Am Mittwoch, 13. Februar 2002 trifft 
sich die Projektgruppe "ÖPNV" um 19 Uhr 
im Magazine in Aalen. Interessierte 
Bürgerinnen sind zu dem Treffen herzlich 
eingeladen. Haben Sie noch Fragen zur 
Aalener Agenda oder möchten Sie weite¬ 
res zu den einzelnen Projektgruppen erfah¬ 
ren - Telefon 07361/52-1343. 

Volkshochschule 
Donnerstag, 7. Februar 2002 
Informationstermin zurTraingings- und 
Office-Maßnahme - Wiedereinstieg für 
Frauen, 9.30 Uhr, Torhaus, Eintritt frei. 

Kinderbedarfsbörse 
Samstag, 9. März 2002 
Der evang. Kindergarten “Regenbogen”, 
Wasseralfingen veranstaltet von 14 bis 16 
Uhr eine Kinderbedarfsbörse im ev. Ge¬ 
meindehaus, Bismarckstraße 85. Verkauft 
wird “Alles rund ums Kind”, Tisch¬ 
reservierung und Informationen, Telefon: 
07361/760200 oder 76811. 

Verloren - Gefunden 

1 rotes und 1 schwarzes Mountainbike, 
Fundort: Haus der Jugend; Einkaufskorb 
mit Drogerieartikel, Kinderbrustbeutel. 
Verschiedene Fundsachen der Firma 
OVA wie z. B.: Schirme, Abus-Sicher- 
heitsschloss, Handys, Schulmäppchen, 
Funkwecker, Buch “Schöne Weihnachts¬ 
geschichten”, Ski-Brillen, schwarze “As- 
cot-Uhr”, Western-Taschenromane, 
Schmuck, Jacken, Turnbeutel, Sport¬ 
taschen, Adidas-Turnschuhe. 
Zu erfragen beim Fundamt Aalen, Tele¬ 
fon: 07361/52-1081. 

_Museen_ 
Geschichte(n) im Museum am 
Markt! 
Am nächsten Sonntag, 10. Februar 2002 
um 15 Uhr bietet das Museum am Markt 
(Altes Rathaus) einen Rundgang an. Ge¬ 
schichte und Menschen der Stadt Aalen ste¬ 
hen in Mittelpunkt der Führung. Von den 
Fußbodenfliesen aus der St. Johann Kirche 
bis zur "Gulasch-Kanone" aus der Nach¬ 
kriegszeit - Gegenstände dokumentieren die 
Vergangenheit. Besonders sehenswert ist 
zur Zeit die Sonderausstellung "Emil Sperle 
- Aalen im Film", die mit monatlich wech¬ 
selnden Filmen der "Aalener Wochen¬ 
schau", vielen Fotos, Kleidern und Zeit¬ 
zeugenberichten zu einem Spaziergang in 
die Fünfziger Jahre Aalens einlädt. 
Im obersten Stockwerk des "Alten Rathau¬ 
ses" präsentiert das Museum am Markt eine 
Ausstellung zu Leben und Werk des Chri¬ 
stian Daniel Friedrich Schubart, einem 
streitbaren und freiheitsdurstigen Musiker 
und Literaten aus dem 18. Jahrhundert. 
Nur der übliche Eintritt von 2 €bzw. 1,5 € 
ist zu zahlen, die Führung selbst ist kosten¬ 
los! (Informationen: 07361/521022). 

Rentenberatung 

Donnerstag, 14. Februar 2002 
Von 13 bis 18 Uhr, IKK Aalen, Curfeßstr. 
4 bis 6, Seminarraum I, bitte anmelden, 
Telefon: 07361/5712-350. 

Gottesdienste 
Katholische Kirchen: 
Marienkirche: So. 9 Uhr Eucharistiefeier, 
11 Uhr Eucharistiefeier-Familiengottes- 
dienst (Akkordeonorchester); St. Micha¬ 
els-Kirche (Pelzwasen): Sa. 18.30 Uhr 
Vorabendmesse, So. 11 Uhr Eucharistie¬ 
feier der Kroaten; St. Augustinus-Kirche 
(Triumphstadt): So. 19 Uhr Eucharistie¬ 
feier; St. Elisabeth-Kirche (Grauleshof): 
So. 10 Uhr Eucharistiefeier; Heilig-Kreuz- 
Kirche (Hüttfeld): Sa. 18.30 Uhr Vor¬ 
abendgottesdienst, Do. 18.30 Uhr kein 
Gottesdienst; Salvatorkirche: Fr. 8.30 Uhr 
Eucharistiefeier, So. 10.30 Uhr Eucharistie¬ 
feier, Mo. 19 Uhr Eucharistiefeier, Mi. 
13.02. Achermittwoch, 9.30 Uhr Eucha¬ 
ristiefeier mit Aschenbestreuung, Fr. 15.02. 
kein Gottesdienst; Peter- u. Paul-Kirche 
(Heide): So. 9.15 Uhr Eucharistiefeier, Di. 
19 Uhr kein Gottesdienst; Ostalbklini- 
kum: So. 8.30 Uhr Eucharistiefeier, Mi. 19 
Uhr Kommunionfeier; St. Bonifatius- 
Kirche (Hofherrnweder): Sa. 18.30 Uhr 
Eucharistiefeier (Vorabendgottesdienst), 
So. 9 Uhr Eucharistiefeier; St. Thomas 
(Unterrombach): Sa. kein Gottesdienst, So. 
10.30 Uhr Eucharistiefeier. 
Evangelische Kirchen: 
Stadtkirche: So. 9.20 Uhr Gottesdienst; 
Augustinuskirche: Jeden 2. u. 4. So. i. M. 
um 8.30 Uhr; Johanneskirche: Sa. 19 Uhr 
Gottesdienst zum Wochenschluss; Mar¬ 
kuskirche (Hüttfeld): So. 10.30 Uhr; 
Martinskirche (Pelzwasen): So. 10.30 
Uhr; Ostalbklinikum: So. 9.30 Uhr Got¬ 
tesdienst, jeden 3. So. i. M. oek. Gottes¬ 
dienst; Peter- u. Paul-Kirche: So. 10.30 
Uhr jeden letzten So. i. M. um 9.15 Uhr 
oek. Gottesdienst; Christuskirche (Unter¬ 
rombach): So. 9.30 Uhr Gottesdienst; Mar- 
tin-Luther-Saal (Hofherrnweiler): So. 
10.30 Uhr Gottesdienst. 
Kurzfristige Änderungen sind möglich. Die übrigen Gottes¬ 
dienste der Kirchen und Konfessionen entnehmen Sie bitte 

der Tageszeitung. 

21 
lokale Agenda 

Stellenbörse 
Bei der Stadl Aalen ist die Stelle der 

Betreuung des Agenda 21 - Büros 

im Umfang von 50 % einer Vollbeschäf¬ 
tigung zu besetzen. Die Stelle ist dem 
Grünflächen- und Umwehamt zugeord¬ 
net. 
Das Agenda 21 - Büro ist verantwortlich 
für die Betreuung und Koordinierung des 
Lokalen-Agcnda 21 Prozesses in Aalen. 
Es ist Service-Einrichtung und Ansprech¬ 
stelle für die Bürgerinnen der Stadt, die 
am Prozess der nachhaltigen Entwicklung 
der Stadt Aalen im Rahmen des Lokalen- 
Agenda 21 -Prozesses mitwirken oder mit- 
wirken wollen. Das Agenda 21 -Büro un¬ 
terstützt die Projektgruppen und ist Bin¬ 
deglied zwischen Stadtverwaltung. Ge¬ 
meinderat und Mitarbeiterinnen des 
Agenda 21 -Prozesses. 
Dazu suchen wir eine dynamische, kon¬ 
taktfreudige und integrierende Persönlich¬ 
keit. Erwartet werden hohe Einsatzbereit¬ 
schaft. zeitliche Flexibilität und EDV- 
Kenntnisse. Erfahrungen in Gruppen¬ 

arbeit, Moderation und 
Projektmanagement / ‘ / 21 
sind erwünscht. lokale Agenda 
Voraussetzung ist eine 
qualifizierte Ausbildung bzw. Studium in 
den Bereichen Umwelt, Verwaltung, So 
zialcs bzw. Erziehung. 

Wir bieten eine Vergütung nach dem Bun 
des-Angestellten-Tarifvertrag (BAT) sowie 
die im Öffentlichen Dienst üblichen Sozi 
alleistungen. 

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Un 
terlagen richten Sie bitte innerhalb von 3 
Wochen nach Erscheinen der Anzeige un 
ter Angabe der Kennziffer 6702/1 an die 
Stadtverwaltung Aalen. Personalamt, Post 
faeh 17 40,73407 Aalen. Für Fragen stehl 
Ihnen der I .eitcr des Grünflächen- und Um 
weltamtes, Rudolf Kaufmann, unter det 
Rufnummer 07361/52-1340 zur Vertu 
gung. 

Für das Besucherbergwerk "Tiefer Stol¬ 
len" in Wasseralfingen suchen wir zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt 

eine Kassenkraft 
(Kennziffer 8002/1) 

im Rahmen einer Saisonbeschäftigung. 
Die Saison läuft in jedem Jahr von ca. 
Mitte März bis Oktober. 

Neben den üblichen Kassentätigkeiten 
gehören zum Aufgabengebiet auch die 
Terminverwaltung für Besuchergruppen 
sowie die Gruppeneinteilung vor Ort. Es 
handelt sich um eine Tcilzeilbeschäf- 
tigung im Umfang von 50 % einer Voll¬ 
beschäftigung. Der Arbeitseinsatz wird 
durch einen Dienstplan festgelegt. Die 
Bereitschaft zur Arbeit an Wochenenden 
setzen w'irals selbstverständlich voraus. 

Wenn Sie über EDV-Kenntnisse verfü¬ 
gen, Organisationstalent besitzen und 
Freude am Umgang mit Menschen ha¬ 
ben, können Sie sich gerne bei uns be¬ 
werben. 
Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich 
nach dem Bundesmanteltarifvertrag für 
Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen 
und Betriebe (BMT-GII). Wir bieten eine 
leistungsgerechte Vergütung sowie die 
im öffentlichen Dienst üblichen sozialen 
Leistungen. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten 
Sie bitte unter Angabe der Kennziffer in¬ 
nerhalb von 2 Wochen nach Erscheinen 
dieser Anzeige an die Stadtverwaltung 
Aalen. Personalamt, Postfach 17 40, 
73407 Aalen. 

Betreuungspersonal 
gesucht 

Der Kurbetrieb Aalen führt gemeinsam 
milder Universitätskinder- und Polikli¬ 
nik Ulm im "Tiefen Stollen" eine Medi¬ 
zinstudie zum Nachweis der Wirksam¬ 
keit einer Speläotherapie bei Kindern zwi¬ 
schen 4 und 10 Jahren mit Asthma bron¬ 
chiale durch. Die Untersuchungszeiträu¬ 
me sind vom 15. April bis 4. Mai 2002 
und vom 10. bis 29. Juni 2002. Zur Be¬ 

treuung der Kinder in der Vergleichs¬ 
gruppe über Tage suchen wir auf der 
Basis eines geringfügigen Besehäfti- 
gungsverhältnisses 

mehrere Erzieherinnen. 

Die Einsatzzeiten sind jeweils von 13.30 
Uhr bis 16.30 Uhr. Wer sieh für diese 
Aufgabe interessiert sollte sich bis Frei¬ 
tag, 15. Februar 2002 mit dem Kurbetrieb 
Aalen, Frau Turkovic 07361/970280 in 
Verbindung setzen. 

Für dasTheodor-Heuss-Gymnasium in 
Aalen suchen wir zum 1. Juli 2002 

eine Hausmeisterin bzw. 
einen Hausmeister 
(Kennziffer 4002/1). 

Die Stellcninhaberin bzw. der Stcllcn- 
inhaber ist für das Gebäude sowie die 
Außenanlagen zuständig. Zum Aufga¬ 
bengebiet gehören neben dem Schließ¬ 
dienst auch die Aufsicht und Mitwirkung 
bei der Gebäudereinigung sowie Repara¬ 
turen. 
Der Arbeitseinsatz richtet sich nach dem 
Dienstplan. 
Wenn Sie über eine abgeschlossene Be¬ 
rufsausbildung in einem anerkannten 
Handwerksberuf verfügen, vorzugswei¬ 
se im Elektro- bzw. Sanitärbercich, Freu¬ 
de am Umgang mit Menschen, insbeson¬ 
dere Schülern, haben und über das not¬ 
wendige Durehsetzungsvermögen verfü¬ 
gen. können Sie sich bei uns bewerben. 
Wir bieten eine Beschäftigung auf Grund¬ 
lage des Bundes-Mantel-Tarifvertrages 
für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen 
und Betriebe (BMT-G II) sowie die im 
öffentlichen Dienst üblichen sozialen 
Leistungen. Beim Gebäudekomplex be¬ 
findet sich eine Hausmeisterwohnung, 
die bezogen werden soll. 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter¬ 
lagen und unter Angabe der o. a. Kenn¬ 
ziffer richten Sie bitte innerhalb von 3 
Wochen nach Erscheinen dieser Anzei¬ 
ge an die Stadt Aalen, Personalamt, Post¬ 
fach 17 40. 73407 Aalen. 

Begegnungsstätte Bürgerspital 
Der unbekannte Westen 
Australiens 
Am Mittwoch, 6. Februar findet um 15 
Uhr in der Begegnungsstätte Bürgerspital 
ein Stereo-Dia-Vortrag über die faszinieren¬ 
de Landschaft des Outback statt. Ref.: Diet¬ 
rich Hoffmeister 

Karneval im Bürgerspital 
Am Gumpendonnerstag, 7. Februar 
und Rosenmontag, 11. Februar bietet die 
Begegnungsstätte Bürgerspital 2 Fa¬ 
schingsbälle an. Platzkarten im Büro, 1. 
Stock. Am Faschingsdienstag, 12.02. 
herrscht buntes Fasnachttreiben ab 14 Uhr. 
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Geburten 

■ 5. Januar 2002 
Niko Daniel, S. d. Simos Anastassios 
Kamparganos und Ewelina Marianna 
Cariati geb. Kowalska, Oberkochen, 
Gartenstraße 12 

■ 14. Januar 2002 
Niklas Pascal, S. d. Markus Heselich und 
Manuela Struwe, Mögglingen, Coethe- 
straße 4 

■ 18. Januar 2002 
?ezan, s. d. Ibrahim Seldüz und Hanim 
Ozbey-Seldüz geb. Özbey, Aalen, Mai¬ 
ergasse 34 

■ 19. Januar 2002 
Miriam, I. d. Rolf Kießling und Ursula 
geb. Krieg, Böbingen an der Rems, 
Schönhardter Straße 21 

■ 21. Januar 2002 
Chris Aaron, S. d. Richard Benjemin 
Hadley und Anja geb. Brenner, Aalen, 
Hüttenhöfe 12 

■ 22. Januar 2002 
Christina, I. d. Alfred Corr und Svetlana 
geb. Kexel, Oberkochen, Brunnenhal¬ 
destraße 21 
Carolin, I. d. Alexander Holl und Heike 
geb. Ceiß, Hüttlingen, Buxenberg¬ 
straße 26 
Nina Marie, T. d. Martin Norbert Neher 
und Sabine geb. Beyrle, Bopfingen, 
Mittelhofstraße 14 

■ 23. Januar 2002 
Jonas, S. d. Michael Maurer und Andrea 
geb. Stangl, Westhausen, Killinger 
Straße 3 
Mathavann, S. d. Thieru Leins und Ru- 
bananthi geb. Navaratnam, Aalen, Un¬ 
tere Wöhrstraße 12/2 

■ 25. Januar 2002 
Katharina Annemarie Hildegard, I. d. 
Joachim Karl Hunzick und Karin geb. 
Krieger, Neresheim, Bahnhofstraße 10 
Theo Ferdinand, S. d. Dipl.-Phys. Stefan 
Lahres und Susanne geb. Fuchs, Aalen, 
Alexanderstraße 16 

■ 26. Januar 2002 
Yusuf, S. d. Rad Kirnapci und Zeynep 
geb. Kabak, Aalen, Saumweg 23 
Ljuan Delyi, S. d, Tair Aljidemi und Fljurija 
geb. Koljsi, Aalen, Kantstraße 82/1 

Sterbefälle 

■ 25. Januar 2002 
Dipl.-Ing. Georg WernerSchürle, Aalen, 
Hornbergstraße 5 

■ 28. Januar 2002 
Babette Moser geb. Wünsch, Aalen, 
Ziegelstraße 175 

■ 30. Januar 2002 
Maria Anna Hofer geb. Röttinger, Aa¬ 
len, Ziegelstraße 175 
Franz Figl, Aalen, Vogelsang 7 
Berta Hasenfuß, Aalen, Egerlandstr, 38 
Gerhard Karl Erich Kensch, Aalen, Iltis¬ 
weg 6 

Sonderangebot, stark reduziert! 

Alfa Romeo 155 
93 kW, G-Kat., EZ 5/94,92 000 km 

€ 5200.- 
und weitere 500 Gebrauchtwagen versch. 
Fabrikate. Aitwagenübemahme. 

Auto-Wagenblast, 73431 Aalen 
Tel. (0 73 61) 9 45-6 01,6 03,6 21 
www.autowagenblast.de 

Super Audi 100 Kombi 2.8 E 
V 6-G-Kat, 5/94, unfallfrei, 69 500 km, 174 
PS, Lederausstattung, Sitzheizung vorn, 
Sportsitze, graumet., Klima, Automatik, 
usw., 12 000.- €. Rücksprache unter: 
Telefon (0 73 61) 6 44 90 von 16-18 Uhr. 

Audi A6 Ambition 121 kw 
5 500 km, met, Radio CD, Klimatro- 
nic, eSD, Durchlade, ESP, Aluf., viele 
Extras, € 25 000 (DM 48 876.-) Auto 
Mehlhorn Tel. (0 71 71) 6 16 91 


